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(ler Anfrnce (1;:~r 

Dr. Gruber, Dr. 

B E A N T W 0 R ~~, U N G 
:::==================== 

A bg80r':; Deter: Ir:C· 
r· 
l.. ... {1~1sn·er , 

SchItJ"Lmmer, Kraft} \{8deni.c; 

93'1 lAB 

1977 -03- 1 6 
zu S55:J 

Suppan, Bta'geI' , 

und Genossen 3,D 

den Bundesminister für soziale Verwaltung betreffend Än­

derung des Arbei te'rkammergesetzes bZi-1. der Arbei terkammer­

Wahlordnung (Nr. 955/J). 

Ich möchte den einzelnen Punkten der Fraßebeant­

wortune; die e;t'unds~tzliche Feststellung voransetz,en, daß 

es '-Jeder für Cli0. Erfassllnc deT' \"ahlbcre~ht;i Gten noc.h bc­

züglichder Durchflibrung der Wahl ~er Vollversammlung der 

Arbei. terkammern Bestimmungen gibt, deren Am'lendung als UTI­

demokratisch bezeichnet ~c~den kann. Die Novelle, zum Arbei­

terkammergesetz, mit der die gelten~en, z11folge Ihrer An­
frage vielfach als undemokratisch empfunde~en Wahlvorschrif­

ten eingeführt 'i'!Urden, hat der N3. ti onal 1'a t am 11. Dezember 

1968 beschlossen. Der von Frau Bundesminister Rehor er-

s tellteD Vorl:'1 ßP \'1.:1 T'0.n ei nee hpnc1 e Eera t unc;e n \1 ('1' F'!.'~~ü:t i. onen 

, ____ ,=i.:..n_, .....:d:...:.e=-n..;:.. Arbe; t erk3Jiimern vorausg:_~a_nßen._, Diese VOJZ~allgsw~ ise 
entspricht ~er allgemAin vert~etcnen Auffassung, ~aß bei 

der r.echtlichen Gestaltuns dEr inne~8n Struktur der auto­

nOTn(;,n bf'J'ufli.chen Interes~;e:rvf::,.t'tretllnS~8[l ",1ei..tgehenl~ 8uf 

deren WUnsche und Vorste11uTIsen Be~acht Gertom~e~ wi~d, ~o-

"Jeit dies 

ist. 

. ..... lia L> den Grunds~tze~ der Re~htsordnuns vereinbar 

Ferner m6chte ich feststellen, dnß mir keine ernst­

zunehmende1: Hinl'Jeise über rFßsti:ind e 'bei den auf Grund der 

vorer\y:j.hntcr: Be~.;tirr::runGenin den Jahren 1969 und J97L~ aureh­
gefUhrtenArbeitc-;-knmmer'tJ";l.hlen be~;:gnnt si.nd. Ich muß au~h 
den VOE für das 
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kra ti 8eh empfundener B(;~~til!lmung~m, di e r:,cri ngc 'N"a 111 be­

teiligung von 6'-1- % l?ei der letzten Arbeiterkamrnerwahl,als 

nicht erbracht ansehen, da der Prozentsatz der Wahlbetei­

ligung von 1969 auf 197/1 nahe zu in alJ eH Arbei, tCl'ko..mmcrn 

und auch innerhalb der einzelnen WahlkBrper gestiegen ist. 
In jenen Bereichen, ir. denen die wahl,'Jerbende Gr'.:tI'pe des 

ÖAAB einen iiberdurchschni ttJichen ZU\v8.chs zu verzeichnen 

hatte, lag sogo..r eine überdurchschnittliche Zunahme der 

Wahlbeteil icung vor. Au.ßer(1em mBchte ich darauf hinltJeisen, 
daß bei T"jahlen für berufliche Vertretur.ß,skörper eine WO.hl-­

beteiligung zHischen 60 % u!'ld 70 %' als ii"olich zubezeiehn8:i1 

ist. Auch bei der letzten Lm1dG.rbei.terkrU:1H1cr·\vahl in Niedcr-

8sterreich lag, trotz Einffihrung der Briefwahl, die Wahl­
beteiliGung nicht über 70 ~~. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage möchte 'ich 
folgendes bemerken: 

~unkt'i) der Anfrage 

"Sind Sie bereit alle gesetzlichen und organisatorischen 

Voraussetzulle;en zu schai'fen, um alle Arbei terkammermi tgl ie­

der ebenso ~lie die jeweiligen Wahlberechtigten zeitgerecht 

vor der Arbei terkammer\'Jahl erfassen z.ukönnen ?II 

nehme ich "V'Jie folgt 3tellung: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen Zur Erfassung aller wahl­
berechtigten Arbei.terke,mmerzugehörigen sind das Arbeiter~ 

kammergesetz und die Arbeiterkammer-Wahlordnung. Auf Grund 

dieser Vorschriften sind die im Arbeiterkammergesetz vorge-
I 

sehenen WahlbehBrden unter Mitwirkung der Trijger der ~e­

setzlichen Kran!::cnversicherung sm-rie der 11. rb ei tgeber und der 

Betriebsr~te in der Lage, von jeder Arbeiterkammer die 
\.Jahlbel'cchtigten zeitgerecht zu erfassen .. Soweit legistische 

Änderungen noch notwendig sind, wie im Arbeiterkammergesetz 

die Regelung der Stimmabgabevon Wahlkartenw~h~ern im Be­

reich.anderer Arbeiterkammern oder in der Arbeiterkammer­

Wahlordnung die Verteilunf~ der l'-·landB..tf~ auf die einzelnen 

Wahlkörper,werde ich diese rechtzeitig in die Wege leiten., 
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Zu Punkt ';:n der Anfrage 

IIV/erden Sie eine diesbezügliche Novelle zum Arbei terkammer·~ 

gesetz so zeitßerecht erarbeiten, daß diese noch 1977 vom 

Nationalrat beschlossen vJerden kann "l'~ 

nehme ich l:vie folgt Stellllng: 

Der Entwurf einer Novelle zum Arbeiterkammergesetz, der die 

vom österreichischen Arbeiterkammertag vorgelegten Anregungen 

zur Grundlage hat, wird bereits zur Begu.t;achtung aus~.~_s_:~~.~t. 

1Il,-lird in dieser Regierungsvorlage das Verhiiltnis\'lahlrecht 

für die Zusammensetzung aller Organe der einzelnen Kammern 

für Arbeiter und Ane;estell1;.: so\üe des österrei.chisch€D 

lu.'bei terkRmiTIertD.gc~3 vorgesehen sein ?" 

nehme ich wie fol~t Stellung: 

Die Bestimmung des § 8 Abso 1 des Arbeiterkammergesetzes ent­

hält die programmatische Erkl~rung, wonach die Vollversamm­

lungen der Arbe i terkammern n~lch clem Grundsatz des Verhö.l tni s..;. 

wahlrechtes g8w;jhlt l<lerd,en .. Vert.drklieht wird di'eser Grundsatz 

im Rahmen (JCT' getrcymt in den drei W'3hlköl'pcrn für Arbei tor, 

Angestell te und Vet'kehr~~beJicllstet;e dUl'chzuführcnuen ',<i'ahlen. 

Dieser Vorgang entspricht ein€':m 1-hmsche der gesetzlichen l:n­

teressenvertretungen der Arbeitnehmer. Es ist mir nicht be­

kannt, daß ein Vorschlag nach Aufhebung oder Änderung der. 

Anzahl u.!1d Bezeichnurlßder 1,'/ahlkörper geäußert ~JUrde. Die' 

Anzahl der auf die einzelnen Wahlkörper entfallenden Kammer­

räte ist in der Arbeiterkammer-WablordnuDS in dem Ausmaß 

festzusetzen, das der Zahl der jedem Wa}\lkörper angehörenden 

Dienstnehmer im Vedl:iltnis zur Gesamtz:J.hl der arbeiterk3.mmey'-

zugeh6rigen Dienstnehmer entspricht. 

Die \.Jahl des Exekutivorc;anes eicr Arbeiterkammer} des Vo'.,>· 

standes, erfolgt durc~ die Vollversammlu~c, und zwar eben­
falls nach dem Grundsatz des Verh:il tnisvT~_~rlll'echte!:), wobei 

tunliehst auf das Größenverh~l tnis de.T' zur DurchJührung der 

Wahl der Vollversammlung gebilcletsn WahlkBrper zueinander 
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Bedacht zu nehmen ist. Hiebei ist auch der zunächst von 
der Vollvernammlung mit einfacher Mehrheit gcwlihlte Prij­

sident jener wahlwerbenden Gruppe anzurechnen, auf deren 

Wahlvorschlag er in die Vollversammlunggewlihlt wurde. 

FUr die Zusammensetzung der Ubrißen Organe der Arbeiter­
kammern , der A'o.ssehi.isse., der Facnausschüsse und der Rech­

nungspriifer sieht das Gesetz; zwar nicht den Grundsatz des 

VerhÄltnis~ahlrechtes vor, doch erscheint mir an sich kein 
Grund zu einer jinderung deI' derzt:'d. tigen Regelunr; gegeben 

zu sein, zurnal auch seiten~~ des österreichischen Arbeiter­

kammertages kein Antrag auf ÄndcruJJ,g vorl -tegt ~ 

Die gleichen Erw~gungen treffen auch auf die Organe des 

österreichischen Arbeiterkamrnertages zu. Die sich aus den 
Präsidenten. der Arbeiterkammern - die den Vorstand des Kar.1mer~­

tages bilden '.- und vJeiteren 50 von den ei nz.elnen Kammervor­
ste,nden entsendeten Kammerräten zusammensetzende Hauptver­

sammlung v!ird, da diese Entsendung unter Berücksichtigung 

des Verhältnisse~; zu erfolgen hat, in dem die wahlwerbenden 
Gruppen in den einzelnen Voll versamml~.mgen vertreten 'sind, 

ebenfalls nach dem Grundsatz des Verh~ltniswahlrechtes ge­

bildet" Zur Frage des Präsidenten des Österreichischen Ar-

bei te:rkammertages v/erde ich in Punkt 6) Stellung nehmen .. 

Aus den vorstehenden Er'if1ägungen enth[ll t der ausgesendete 

Ent'vurf der Art)ei terkmnmerGesetz-·NovElle keine j\nderunt~ 

der die Bildung und Zusammensetzung der Organe der Arbeiter­

kammern und. des Osterreichischen kr"bei terkammertages regeln­
den Bestimmungen. 

"Werden Sie in dieser I?,egierungsvo:rlage festlegen, daß in 

jeder politischen Gemeinde ein Wahlsprengel für die Arbei-

nehme ich ".;ie folgt ßtellu~"1g: 
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Die }l"estlegung der Zahl der Wahl sprengel und ihre Abgrenzung; 

hat gemäß § lOc Arbeiterkammergese-cz die Haupt'wahlkommissioD 

vorZUnebI!Hm ~ Sie bat dabei dari-lu,f bedachtzunehmen, ob die~{3,b.l 

an einem oder an' zwei Tagen stattfindet und 'wie groß die 

voraussichtliche Zahl der Wahlberechtigten ist_ Diese Be­
stimmung ermögl.lcht, die Wahlspreng01einteilung in jedem 

Kammerbereich der Besch~ftigtenstruktur des jeweiligen 
Bundeslandes anzupassen~ ohne an die nach anderen Gesichts­

punkten vorßenommene Gemeindeabgrenzung gebunden zu sein. 
Ich sehe daher auch in diesem Punkt keine Veranlassung, für 

eine Änderung des Gesetzes einzutreten. 

flvierden Sie in dieser Regierungsvorlage die Ii'orderung :lach 
Einflihrung der Brief· .. /3.hl nufGrciJ(~n '(11 

:öehme ich \'1i c folgt Stellung: 

Gemäß § 8 Abc. 1 des Arbeiterkammergesetzes ist da3 Wahl­

recht: gründsätzlieh persönliCh auszuüben, doch können blinde 

oder ~;onst r~örrcrbehincerte Personen sich von ei!)er Gelei t­

person führen und diese fUr sich abstimmen lassen~ 

Um Itla.hlberechtir;ten, die nach dem Tag' der 1flahlausschreibung 
i hrDi ens tvcrh31 tn i ~~ ge',\E'c hSf!l t haben oder sich CI. UG andp7'en 

"'1ichtige!l Gründen an den Wahl tagen außerhalb des örtl.ichen 

Bereiches ihn:;s \'iahlsprengcls aufha 1 ten, d5_8 persönlichE 
Ausübung UU'C!S l,iahlrechtes zu ermöGlichen, legt § lot; des 

Arbei te:r'kawmergesetzes fiir di ese PeT'sonen den Anspruch auf 

berechtigt sie, nicht 

nur vor ;jeder Spr€;~."gelv:ahl.kommi.ssion im Bereich ihrer Ar-oe:i.'-

..I-"'r·1-3IT1m"Y' (·'r.nrlr·'~'l ""'''h l'Y'! ~ec'1er lr \,.. . r\.. ... . ~ ... ~ t ..... _,_ ... ~ '~,J _ .... ' .... ~.1 ;,. .,:A. \..,1, \ ~ i .... J.".J anderer Arbej,terkammer, in 

der zum fjJ.etchcn Termin ßc\·;:i.hll: vJ ir d, t h T' (' 0 t i 11: m c ;. \ 0 Z. U C c ~) f' n ~ 

Solche '·.ich"tigen G.:::'llrtde fUr den -Anspruch auf Ausstellung einer 

WahlkRrt~ ~ind in der Arbeiterkammer-Wahlordnung (§ 31 
ist beabsichtigt, a~l~ßlich der kom-

mendenNovel1i,erung der \>la,hlordnung die:.:c G"t'iindc noch um 

den Fall ~u erweitern) daß der Arbeitnehmer wegen Urlaubs 
an derstirnm~bGabe in seinem Wah13p~enGel verhindert i~t. 
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Diese MÖGlichkeiten der Inanspruchnahme einer Wahlknrte 

sind zusammen. mi t der in der vlahlordnung vorgesehenen Ei.n-· 

richtung, für die Betriebe der Eir:enbahnen. die Dienststellen 

der Post- und Telegraphenverwaltung sowie ffir die Kranken­

anstalten erforderlichenfalJ.s ein verlegbares Wahllokal. zu 

bestimmen, ausreichend, auch jenmWahl.bereehtigten, die 

. sonst nicht oder nur unter erschwer~en BedinGunGen ihr WIJ.hl·~ 
recht auslibcn k(5nnten, die Ausübung zu erm6glichen. 

Fu"r d' E' r"h c' Y1 el"' BI~'J·.ef'·18111 2J c he ich aber nicht J.B . l.n .1."1. ~runG J.d ,~v - ..... 

nur keine Notwendigkeit, sondern muß ~ie auch aus grund­

s=:itzlic1owD .Er\·I~ic;uncen ablehnen. Die GY'ünde hiefi.ir sind, 

wie sie schon von der Bundesregierung im vergangenen Jahr 

zur Nieder~sterreichischen Landarbeiterkammer-Wahlordnung 

vel'treten \\1uI.'den, vor n11(,!11 (1:11';n ~u ~"\Chcn, \bi~ (1e1' sruH<l­

sÄtzliche Verzicht auf die pers6nliche Stimmabgabe vor 

einer VJahlbAh0rde n:Lcht zu einer St::jrkuns' des Demokratie­

verstandnisses fUhrt. Dieser Verzicht bedeutet vielmehr 

den Abbau eines \'Jahlgrundsatzes und die Sch\AJ~ichung des 

Prinzip~" die berufl i.chen Ver·tre tunc;~~orG8.!l (> der Arbe i t­

nehmerschaft in einem demokratischen Wahlvorgang, der die 

fre ie \'lil1ensbildung ge1oJ[j.hrl eis tet, zu ';I.3.h1en. 

"Werden Sie in dieser Regierungsvorlage den Vorschlag 
~ • 1 ~., d '" d ..,..,..O"d .L. ~ Ö' .• , 'h ~erwlr~Llcnen, a~ er ~raS1 enG 0es s~errelcnlsc~en 

• b ''\ 1 t " d O H t' ~ ~ Ar elcer~ammer agAS auren 1e _3UP versammlung aes Öste.r--

reichischen Arbeiterkammertages o-et..~; h1 t T.' i 1""("1 ., 11 a ... \" ... .J- y .......... 

nehme ich wie folgt Stellung: 

F.'. i.n V e ~I 'f~).l n!I,. C 1.', :; (, T' ~ r)-)c l' !. n 1,1. ') n' nl (' Y'r::"" ( ... ~. ~ " 
. .. L '- - - _. l... A J" t. , \, \..... (\. '.' j, t 1 ~ ... 1 \. ... \ ~. l., " t -

, 
und l oe', . 0 • • t -.. E t . '1 

.I •. Lr· unt;ere:;.nanaer ze.lg' cu€: ,Jn~ti,lCK uni; des Arbeiter.-

kammertases von einem Zusammentreten der Vorstijnde der Lan-

deskammern Z1..J.r Beratung und Durchführu.TJg gemeinsamer Ange~~ 

legenheiten (1ticitere ReGelung in e:Lne.r' G0f:chn.ftsordnung) 
einer \5ffentlich·-rechtl.i..chen Körper-

e11 tspri cht 
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der zunehmenden BedeutunG der gesetzlichen IntercSDcnver­

tretungen auf Bundesebene, insbesondere im Zusammenhang 
mi.t der Beglltachtung von Gesetzen t,';ürfen, Abgabe von Gut­

achten, Stellungnahmen, Nominierungen und Vertretung in 
verschiedenen AusGehlissen und Gremj.cn ctc~ 

Diesen Aufgaben k6nnte der Arbeiterkammertag aber nicht 

ohnedenverst~rkten Einsatz eines effizienten Bliroappa­

raten Ds.chkowrner'., 1<.'ie ihn (b~ nach der dCT'7,('i 1:i gen GC!';(, t:~('s­

lage hieIUr vorgesehene Bliro der Wiener Kammer darstellt. 

Damit ist aber auch die N~twendigkeit der Dispositions­
befugnis zum Einsatz dieses Apparates verbunden, die mit 

der des vJiener K3.mmerpriisidenten ident sein muß .. Da der 

Präsident des Arbeiterkammertages diesen naehaußen ver­

tritt, ist außerdem seine dauernde Anwesenheit am Sitz 
des Arbeiterkammertages notwendigQ 

\väre hin5egen der Fr3.sident der 1t1iener Arbeiterkammer 

nicht gleichzeitig Kammertagsprjsident, müßte dies zwangs­

läufig zur Schaffung einer eigenen Kammertagsorganisation 

führen. Eine solche Organisation wUrde aber~ bei gleicher 
Effizienz "l.'1ie sie ,jetzt vom Wiener Kamrnerbüro ausgeübt ·'.lIird, 

dem G:r·tmdsatz eire:::" sparsamen und ökonomischen Ver .... lend-c:.ng 

der Kammermitte1 widersprechen. 

Anderersei ts ergibt sich bei der Behandlung der sOIwtir,{!D 

Aufgaben d.es Aroeiterkammertages (§ 22 Abso :3 1it. b bis i 

AKG), die . .Relflnge der Selbstverwaltung der Kammern betreffen ~ 

allein aus der Stellung des WienerPräsidenten als Arbei te_'.~·p 

kammert8gspr,:isident. ({!tuch unter .Berücksichtie;ung seines 

Dirimierungsrechtes) keine Gefahr einer Beeinträchtigtlllg 

der AU.tcnoffiie der einzelnen Kanunern, denn die Entscheidungen 

vJerden entweder von der Hauptversammlung oder vom Vorstand 

des Arbeiterkarnmertages getroffen. 
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"Sollten die in 1) bis 6) gestellten :F'ragen zumindest 

t:eilweis(~' negativ beantwo:rtet' . .'Iel'den, Helehe GrUnde sind 

dafür aUE.;schlagge bend ge' .. Jesen ? 11 

nehme icbwie folgt Stellung: 

SO\,;ei t ich die gestell teD. Fragen negativ beanh-.1ortet habe ~ 

sind die GrUnde daflir bereits bei 'den einzelnen Punkten 
angeführt. 

I' ") il I/ " 
,I , I' I 'j 
I vlvvvtJU/ tA! I, 1 ~Vl U) 

LJ I 
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